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bestand übersteigen, sind sie auf den Fonds für Grundmittel 
zu übertragen. Die Mittel dieses Fonds sind zur Finanzierung 
von Investitionen und Werterhaltungen zu verwenden. Alle 
weiteren über den geplanten Kassenbestand hinaus vorhan
denen Mittel sind dem Fonds der Volksvertretung zuzufüh
ren.

§53

In den Stadtkreisen mit Stadtbezirken legt die Stadtver
ordnetenversammlung die detaillierten Aufgaben, Rechte und 
Pflichten der Stadtbezirksversammlungen und ihrer Organe 
in einer Ordnung fest. Die Aufgaben, Rechte und Pflichten 
sind so festzulegen, daß durch die Stadtbezirksversammlun
gen und ihre Organe eine hohe Effektivität der staatlichen 
Leitungstätigkeit erreicht und stabile Formen der Mitarbeit 
der Bürger bei der Lösung der staatlichen Aufgaben ent
wickelt werden.

K a p i t e l  V

Aufgaben, Rechte und Pflichten der Volksvertretungen 
und ihrer Organe in den Städten und Gemeinden

§54

Stellung der Volksvertretungen 
und der Räte der Städte und Gemeinden

Die Stadtverordnetenversammlung und die Gemeindever
tretung sowie der Rat der Stadt und der Rat der Gemeinde 
(im folgenden Volksvertretungen und Räte der Städte und 
Gemeinden genannt) haben in Durchführung der Politik des 
sozialistischen Staates die Entwicklung des gesellschaftlichen 
Lebens im Territorium zu leiten und zu planen. Den Räten 
der Städte und Gemeinden sind Betriebe und Einrichtungen 
der örtlichen Versorgungswirtschaft unterstellt. Soll ein Be
trieb oder eine Einrichtung der Stadt oder Gemeinde unter
stellt oder aus dem Unterstellungsverhältnis ausgegliedert 
werden, bedarf das der Zustimmung der Volksvertretung.

§55
Leitung und Planung

(1) Die Volksvertretungen der Städte und Gemeinden be
schließen auf Vorschlag ihrer Räte die Jahrespläne und die 
Haushaltspläne der Städte und Gemeinden. Die Räte der 
Städte und Gemeinden sind auf der Grundlage der vom Rat 
des Kreises übergebenen staatlichen Plankennziffern für die 
Ausarbeitung, Durchführung und Kontrolle der Jahres- und 
Haushaltspläne verantwortlich.

(2) Die Volksvertretungen der Städte und ihre Räte haben 
unter Berücksichtigung zentraler Aufgabenstellungen in Über
einstimmung mit dem Rat des Bezirkes und derh Rat des 
Kreises die langfristige Stadtentwicklung herauszuarbeiten. 
Sie gewährleisten insbesondere die planmäßige städtebau
liche Gestaltung der Stadt, die langfristigen Rekonstruktions
und Werterhaltungsmaßnahmen sowie die Verkehrs- und 
stadttechnischen Aufgaben.

(3) Die Räte der Städte und Gemeinden sind über die in 
den Plänen der ihnen nicht unterstellten Betriebe, Kombi
nate und Einrichtungen sowie der Genossenschaften enthal
tenen Aufgaben für die Entwicklung der Arbeits- und Le
bensbedingungen der Werktätigen zu informieren, und sie 
sind berechtigt, Vereinbarungen über die Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet, auch im Interesse des Territoriums, ahzu- 
schließen.

(4) Die Rechte und Pflichten beim gemeinsamen Einsatz 
materieller und finanzieller Fonds Sind vertraglich zu ver
einbaren.

(5) Die Räte der Städte und Gemeinden sind zur Durchset
zung einer rationellen Standortverteilung der Investitionen

im Territorium auf der Grundlage der Rechtsvorschriften für 
die Erteilung von Standortgenehmigungen verantwortlich. 
Sie fördern die Durchführung gemeinsamer Investitionen der 
Betriebe, Genossenschaften und Einrichtungen im Territo
rium.

(6) Die Stadtverordnetenversammlung und die Gemeinde
vertretung beschließen auf der Grundlage der Rechtsvor
schriften Stadtordnungen oder Ortssatzungen und kontrollie
ren deren Einhaltung. Sie sind berechtigt, auf der Grund
lage der Rechtsvorschriften den Betrieben, Kombinaten, Ge
nossenschaften und Einrichtungen in ihrem Territorium so
wie den Bürgern Auflagen zur Sauberhaltung der öffentli
chen Straßen, Wege und Plätze zu erteilen.

§56

Haushalts- und Finanzwirtschaft

(1) Die Volksvertretungen und die Räte der Städte und 
Gemeinden entscheiden auf der Grundlage der Staatshaus
haltsordnung über die Haushalts- und Finanzwirtschaft in 
den Städten und Gemeinden. Sie sind berechtigt, auf der 
Grundlage von Rechtsvorschriften Gemeindeabgaben, ein
schließlich Kurtaxe, zu erheben.

(2) Die Volksvertretungen der Städte und Gemeinden 
erhalten Haushaltsmittel und können andere finanzielle 
Fonds, einschließlich Kredite,' in Anspruch nehmen, um die 
planmäßigen Aufgaben zu finanzieren und die Initiative der 
Bürger zur Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens und zur 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen wirksam 
zu fördern. Zur Erhöhung der Stabilität ihrer Haushaltswirt
schaft haben die Städte und Gemeinden Anspruch auf einen 
für mehrere Jahre gleichbleibenden Anteil an den Gesamtein
nahmen des Staatshaushaltes oder an den Einnahmen des 
Bezirkes.

*»■

(3) Die Volksvertretungen der Städte und Gemeinden ver
fügen zusätzlich zu ihren Einnahmen gemäß. Abs. 2 über

— Mittel aus den Fonds der Betriebe, Kombinate, Genossen
schaften und Einrichtungen, die ihnen auf Grund von Ver
trägen entsprechend den Rechtsvorschriften zur Verfügung 
gestellt werden,

— Kurtaxe und Vergnügungsteuer,

— Mittel aus Wettspielumsätzen gemäß der Aufteilung durch 
die höheren Volksvertretungen.

(4) Die Volksvertretungen und die Räte der Städte und Ge
meinden setzen ihre finanziellen Mittel zur Finanzierung der 
planmäßigen Aufgaben ein. Die Finanzierung zusätzlicher In
vestitionen für die Entwicklung der Arbeits- und Lebensbe
dingungen sowie für Rationalisierungs- und Werterhaltungs
maßnahmen ist zulässig, wenn dafür materielle Reserven er
schlossen werden und die Erfüllung der bestätigten Investi- 
tions- und Werterhaltungspläne gesichert ist.

(5) Verfügen die Volksvertretungen der Städte und Gemein
den am Jahresende über nicht verbrauchte Mittel aus ge
planten Investitionen und Werterhaltungsmaßnahmen, die 
den geplanten Kassenbestand übersteigen, sind sie auf den 
Fonds für Grundmittel zu übertragen. Die Mittel dieses Fonds 
sind zur Finanzierung von Investitionen und Werterhaltun
gen zu verwenden. Alle weiteren über den geplanten Kassen
bestand hinaus vorhandenen Mittel sind dem Fonds der 
Volksvertretung zuzuführen.

§57
Preisbildung und Preiskontrolle

(1) Die Volksvertretuhgen und die Räte der Städte und Ge
meinden haben entsprechend der ihnen übertragenen Verant
wortung bei der Preisbildung und Preiskontrolle die Einhai-


